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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1979

Norm

KO §154 Z1 Fall2

Rechtssatz

Keine gerichtliche Bestätigung eines Zwangsausgleiches, wenn dieser für die Gesamtheit der Konkursgläubiger keine

Verbesserung ihrer Befriedigungsaussichten herbeiführt und der einzige erkennbare Zweck des Ausgleichs darin

besteht, den Gemeinschuldner von der drückenden Last seiner Schulden Erleichterung oder Befreiung zu verschaffen.
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